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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Nachdem sich der Nationalrat schon bei der Revision der Strafprozessordnung
vergeblich dafür eingesetzt hatte, die Justice restaurative in den schweizerischen
Strafprozess zu integrieren, hiess er die Motion der RK-SR, die ebendies forderte,
wenig überraschend gut. Als Zweitrat überwies er den Vorstoss in der Frühjahrssession
2022 mit 120 zu 52 Stimmen an den Bundesrat. Im Gegensatz zur StPO-Debatte, wo sie
sich mehrheitlich skeptisch gezeigt hatte, stimmte hier auch die Mitte-Fraktion
geschlossen zu. Dagegen votierten die geschlossene SVP-Fraktion und die Waadtländer
FDP-Vertreterin Jacqueline de Quattro (fdp, VD). 1

MOTION
DATUM: 02.03.2022
KARIN FRICK

Grundrechte

Nachdem die eidgenössischen Räte den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot», das Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung, mit der
Bereinigung aller Differenzen auf Kurs gebracht hatten – die Schlussabstimmungen
standen aufgrund des pandemiebedingten Abbruchs der Frühjahrssession indes noch
aus –, beriet der Nationalrat in der Sommersession 2020 die Volksinitiative an sich. Der
Ständerat hatte schon im Herbst 2019 über die Initiative debattiert und sie zur
Ablehnung empfohlen. Die Volkskammer als Zweitrat hatte die Diskussion zur Initiative
seinerzeit ausgesetzt, bis die Beratungen zum Gegenvorschlag abgeschlossen sein
würden, und nahm sie nun ein knappes Jahr später in Angriff. Die SPK-NR beantragte
ihrem Rat mit 14 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen, die Initiative zur Ablehnung zu
empfehlen. In der mehrstündigen, emotionalen Ratsdebatte standen sich das
befürwortende – bestehend aus der SVP-Fraktion sowie einem grossen Teil der Mitte-
Fraktion – und das gegnerische Lager – bestehend aus allen anderen Fraktionen –
unverrückbar gegenüber. Als «Dialog der Gehörlosen» bezeichnete «Le Temps» die
Diskussion, in der nur die bereits bekannten, festgefahrenen ideologischen Positionen
zu den Frauenrechten und zum «Kulturkampf» («Le Temps») vorgetragen wurden. Die
Befürworterseite argumentierte im Kern, das Verhüllungsverbot setze ein klares
Zeichen gegen die Unterdrückung der Frau und stärke die offene Gesellschaft sowie die
Sicherheit in der Schweiz. Die Gegenseite betonte in erster Linie die Unvereinbarkeit
eines solchen Verbots mit der liberalen Gesellschaftsordnung. 91 Wortmeldungen
später entschied der Nationalrat mit 114 zu 76 Stimmen bei 3 Enthaltungen, die Initiative
Volk und Ständen zur Ablehnung zu empfehlen. Für die Initiative standen neben der
geschlossenen SVP-Fraktion zwei Drittel der Mitte-Fraktion sowie zwei Stimmen aus der
FDP- (de Quattro/fdp, VD; Dobler/fdp, SG) und eine aus der GLP-Fraktion
(Chevalley/glp, VD) ein. Abschliessend billigte die Volkskammer, dass ihre Kommission
die Petition 15.2044 für die Ungültigkeitserklärung der Initiative aus Gründen der
Einheit der Materie zur Kenntnis genommen hatte. Wie Kommissionssprecher Damien
Cottier (fdp, NE) im Ratsplenum erläuterte, war die Kommission der Ansicht gewesen,
dass die Volksinitiative die Einheit der Materie wahre, indem sie ein einziges Thema,
nämlich das Verbot der Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit, betreffe.

In den Schlussabstimmungen zwei Tage darauf wurde der Bundesbeschluss, mit dem
das Parlament die Volksinitiative zur Ablehnung empfahl, im Nationalrat mit 113 zu 77
Stimmen bei 7 Enthaltungen angenommen, wobei die befürwortenden und
ablehnenden Stimmen dieselben geblieben waren wie bei der inhaltlichen Beratung.
Der Ständerat stimmte dem Bundesbeschluss mit 36 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen
zu; hier bestand die Opposition aus der geschlossenen SVP-Fraktion und CVP-Vertreter
Beat Rieder (cvp, VS). 

Weil sie aufgrund des Sessionsabbruchs nicht mehr in der Frühjahrssession 2020
stattgefunden hatten, standen auch die Schlussabstimmungen zum Bundesgesetz über
die Gesichtsverhüllung in der Sommersession 2020 auf der Agenda der
eidgenössischen Räte. Den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» nahm der Nationalrat mit 104 zu 85 Stimmen bei 9 Enthaltungen an.
Während sich die Mitte-Fraktion hier grossmehrheitlich dafür aussprach, stimmten
neben der geschlossenen SVP- eine breite Mehrheit der Grünen Fraktion sowie einige
Angehörige der FDP- und der Mitte-Fraktionen dagegen. Der Ständerat verabschiedete

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.06.2020
KARIN FRICK
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das Bundesgesetz über die Gesichtsverhüllung mit 35 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen,
wobei auch hier alle SVP- und zwei Mitte-Stimmen ablehnend waren. 2

Innere Sicherheit

Eine im Sommer 2021 von der Grünen Fraktion eingereichte parlamentarische Initiative
forderte die Präzisierung der Definition der «terroristischen Aktivität» im
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT).
Gemäss der Definition im neuen Antiterrorgesetz reiche bereits die «Verbreitung von
Furcht und Schrecken» aus, um von «terroristischer Aktivität» zu sprechen. Dadurch
bestehe ein gewisser Interpretationsspielraum bezüglich der Rolle von Gewalt in
diesem Gefüge sowie des Anwendungsbereichs des Begriffs, argumentierte die
initiierende Fraktion. Im Abstimmungskampf zum PMT sei zwar immer wieder beteuert
worden, dass das neue Gesetz keine Ausweitung des Begriffes der terroristischen
Gewalt – beispielsweise auf politische Aktivisten und Aktivistinnen oder
Medienschaffende – zum Ziel habe und dass die «Verknüpfung mit Gewalt auf der Hand
liege»; da die Bevölkerung den Abstimmungsentscheid jedoch auf der Grundlage dieser
Begriffsinterpretation gefällt habe, müsse die Definition im Gesetz nun um die Aspekte
der Gefahr gegen Leib und Leben sowie der Freiheit präzisiert werden, so die
Forderung der Grünen. Die SPK-NR lehnte die Initiative mit der Begründung ab, dass
das Gesetz im ersten Halbjahr 2022 in Kraft treten werde und erst einmal erste
Praxiserfahrungen gesammelt werden sollten, bevor Änderungen daran vorgenommen
würden. Zudem würde die vorgeschlagene Änderung dem Zweck der Gesetzesänderung
zuwiderlaufen, da diese auch auf die Verfolgung von gewaltfreien terroristischen
Aktivitäten ausgerichtet sei, so Kommissionssprecherin Jacqueline de Quattro (fdp, VD)
im Ratsplenum. Es sei jedoch niemals darum gegangen, das Gesetz auf politische
Aktivistinnen und Aktivisten auszurichten, schrieb die Kommission zudem in ihrem
Bericht. In der Wintersession 2021 folgte der Nationalrat der Kommissionsmehrheit und
gab der parlamentarischen Initiative mit 104 zu 83 Stimmen keine Folge. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
CATALINA SCHMID

Für Personen, die eine terroristische Straftat begangen haben, sollen ähnliche Auflagen
für eine Haftentlassung gelten wie für extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter,
forderte FDP-Nationalrätin Jacqueline de Quattro (VD) mit einer im November 2020
eingereichten Motion. Vor Entlassung einer Person aus der Untersuchungshaft oder
dem Strafvollzug sowie für den Urlaub bei therapeutischen Massnahmen werde deren
Gefährlichkeit nämlich nicht unabhängig und nicht in jedem Fall geprüft. Im Gegensatz
dazu seien für die Entlassung aus der lebenslänglichen Verwahrung Gutachten von
mindestens zwei unabhängigen Sachverständigen erforderlich. Für Personen, die
mutmasslich eine terroristische Bedrohung darstellen, forderte sie deshalb die
Erstellung zweier unabhängiger psychiatrischer Gutachten sowie von Berichten durch
die Sicherheitsbehörden (Polizei, Staatsanwaltschaft, Nachrichtendienst), um die
terroristische Bedrohung besser beurteilen zu können. In der Begründung ihres
Vorstosses verwies die Motionärin unter anderem auf den Messerangriff von Morges, wo
der mutmassliche Täter wenige Monate zuvor aufgrund eines positiven psychiatrischen
Gutachtens aus dem Gefängnis entlassen worden sei.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Die geltenden Bestimmungen für
die Untersuchungs- und Sicherheitshaft verlangten die Abklärung, ob eine Person eine
ernsthafte Gefahr für die Sicherheit anderer darstelle, und bei schweren Gewalttaten
müsse die Rückfallgefahr zwingend nach wissenschaftlichen Kriterien beurteilt werden.
Ein allfälliger terroristischer Beweggrund werde davon bereits erfasst, argumentierte
die Regierung in ihrer Stellungnahme. Für Fälle, in denen die Täterinnen und Täter die
Gefährlichkeitsvoraussetzungen für eine Verwahrung nicht erfüllten, habe er im Zuge
der Umsetzung einer Motion der RK-NR (Mo. 16.3002) Verbesserungspotenzial
festgestellt und entsprechende Vorschläge in die Vernehmlassung gegeben, so der
Bundesrat weiter. So schlage er unter anderem Überwachungs- und
Betreuungsmassnahmen nach Beendigung des Strafvollzugs vor. Zudem ermöglichten es
die neuen Präventivmassnahmen für terroristische Gefährderinnen und Gefährder den
Behörden, potenziell gefährliche Personen gezielt zu überwachen. Angesichts all dieser
bereits bestehenden Instrumente gewährleisteten die geforderten zusätzlichen
Gutachten nicht mehr Sicherheit und schüfen eine kaum erklärbare Unterscheidung
zwischen Personen mit und ohne terroristischem Hintergrund, schloss die Regierung.
In der Herbstsession 2022 nahm der Nationalrat den Vorstoss mit 100 zu 78 Stimmen
bei 3 Enthaltungen dennoch an. Dabei setzte sich die bürgerliche Mehrheit gegen den
Widerstand von SP, GP und GLP durch. 4

MOTION
DATUM: 22.09.2022
KARIN FRICK
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In der Herbstsession 2022 folgte der Nationalrat mit 103 zu 69 Stimmen bei 4
Enthaltungen dem Antrag des Bundesrates und stimmte der Abschreibung der Motion
Regazzi (mitte, TI) für eine «Ausweisung von Terroristinnen und Terroristen in ihre
Herkunftsländer, unabhängig davon, ob sie als sicher gelten oder nicht», zu. Die
vorberatende SPK-NR hatte ihrem Rat mit 14 zu 9 Stimmen empfohlen, dem Antrag des
Bundesrates stattzugeben. Neben der im bundesrätlichen Bericht ausführlich
dargelegten rechtlichen Unmöglichkeit, die Motion umzusetzen, betonte die
Kommissionsmehrheit, beim Grundrechtsschutz dürfe nicht mit zweierlei Mass
gemessen werden: «Ein wahrer Rechtsstaat muss auch seine Feindinnen und Feinde
rechtskonform und gemäss seinen Werten behandeln», schrieb sie in der
Medienmitteilung. Im Ratsplenum erklärte Kommissionssprecher Kurt Fluri (fdp, SO),
der Bundesrat habe sich darüber hinaus bereit erklärt, im Umgang mit verurteilten
Terroristinnen und Terroristen, die aufgrund des Non-Refoulement-Gebots nicht
ausgeschafft werden können, alle rechtlich zulässigen Mittel zur Wahrung der Sicherheit
der Schweiz auszuschöpfen. Justizministerin Karin Keller-Sutter ergänzte, man prüfe im
Einzelfall, ob vom Herkunftsstaat die diplomatische Zusicherung erlangt werden kann,
dass die betroffene Person weder gefoltert noch unmenschlich behandelt wird, sodass
eine völkerrechtskonforme Ausschaffung dennoch möglich ist. Zudem werde auch
jeweils geprüft, ob die Person in einen anderen Staat als ihren Herkunftsstaat
weggewiesen werden kann. Gleichzeitig betonte sie, die Schweiz habe in letzter Zeit mit
dem Nachrichtendienstgesetz, den Strafbestimmungen gegen Terrorismus und den
präventiv-polizeilichen Massnahmen ein besseres Instrumentarium erhalten, um «mit
den Personen, die wir in der Schweiz behalten müssen, umgehen zu können».
Momentan handle es sich um fünf Personen, die die Schweiz aufgrund des Non-
Refoulement-Gebots nicht ausschaffen könne, so die Bundesrätin.
Eine Minderheit um SVP-Nationalrat Gregor Rutz (ZH) wollte die Motion trotzdem nicht
abschreiben. Es könne nicht sein, dass verurteilte Terroristinnen und Terroristen in der
Schweiz blieben, und er sei nicht zufrieden damit, «dass der Bundesrat uns sagt, das
ginge nicht», so Rutz. Es sei «eine Frage des gesunden Menschenverstandes», dass «wir
[...] doch nicht mit unserer Rechtsordnung Leute schützen [können], die diese
Rechtsordnung missbrauchen, um sie zu zerstören». Der Bundesrat müsse «noch
einmal über die Bücher», denn es gebe «Möglichkeiten, wie man dieses Anliegen
umsetzen kann». Einen Vorschlag, wie eine solche Umsetzung aussehen könnte, lieferte
der Minderheitsvertreter dem Ratsplenum jedoch nicht. Seine Ansicht teilten die
geschlossen stimmende SVP-Fraktion, die grosse Mehrheit der Mitte-Fraktion sowie
FDP-Vertreterin Jacqueline de Quattro (VD), was in der grossen Kammer aber nicht zu
einer Mehrheit reichte. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.09.2022
KARIN FRICK
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